
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 9. Juli 2014

784. Strassen (Küsnacht/Erlenbach, 17 Seestrasse, km 30.225–32.100,
Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgabe)

Mit RRB Nr. 826/2013 wurde eine Ausgabe von Fr. 5700000 für die In-
standsetzungsarbeiten der Seestrasse in den Gemeinden Küsnacht und
Erlenbach bewilligt. Während der Werkleitungsbauarbeiten der 1. Etappe
hat sich herausgestellt, dass der Untergrund über weite Strecken uner-
wartet uneinheitlich ist. Dies erfordert eine zusätzliche Auskofferung der
Fahrbahn und provisorische Beläge. Ausserdem werden in Zusammen-
arbeit mit dem Amt für Verkehr die Strassenränder auf der ganzen Länge
angepasst, was einen Projektierungsmehraufwand und ein Anpassen der
Lichtsignalanlage Nr. 201 zur Folge hat. Mehrkosten verursachen eben-
so die Erarbeitung, Betreibung und Wartung des äusserst komplexen
Verkehrskonzeptes. Diese Zusatzaufwendungen verursachen gegenüber
der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von Fr. 1900000.

Das Unterhaltsprojekt ist im Programm Verkehr und Infrastruktur
2014 und 2015 enthalten.

Für die Strasseninstandsetzung ist gemäss Finanzplan vom 17. Juni 2014
mit folgenden Kosten zu rechnen:

Ausgabenbewilligung Zusätzliche Total
RRB Nr. 826/2013 Ausgabe Ausgabensumme

in Franken in Franken in Franken

Bauarbeiten 4750000 1040000 5790000
Nebenarbeiten 840000 825000 1665000
Technische Arbeiten 110000 35000 145000
Total 5700000 1900000 7600000

Gemäss Kostenzusammenstellung vom 17. Juni 2014 belaufen sich die
gesamten Kosten auf Fr. 7600000. Somit ist die Bewilligung einer zusätz-
lichen, gemäss §37 Abs. 2 lit. b CRG gebundenen Ausgabe von Fr. 1900000
zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.3141080050, Staatsstrassen-
unterhalt (Objekt Nr. 84U-40278), erforderlich. Der gesamte Betrag ist
im Budget 2014 und im KEF 2014–2017 enthalten.
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Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Instandsetzung der 17 Seestrasse, Küsnacht/Erlenbach, wird
zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 826/2013 eine zusätzliche ge-
bundene Ausgabe von Fr. 1900000 zulasten der Erfolgsrechnung der
Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Ver-
fügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 7600000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreis-
indexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Stand 17. Juni 2014)
III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion

und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


